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Beschlussvorlage 
21/002/2021 

Aktenzeichen 

 

Datum 

09.04.2021 

Abteilung/Sachgebiet 

Sachgebiet 21 

Sachbearbeiter 

Herr Märte 

Beratung Datum Behandlung Zuständigkeit 

Jugendhilfeausschuss 22.06.2021 öffentlich Entscheidung 
 

Betreff 

Antrag von Bündnis 90/Die Grünen vom 29.09.2020;  
Evaluierung der Auswirkungen der Corona-Pandemie auf Kinder, Jugendliche 
und ihre Familien 
 
Anlagen: 

Antrag Bündnis 90/Die Grünen 

 
Vorschlag zum Beschluss: 
 
Der Antrag auf die Erstellung einer externen Evaluierung bzgl. der Auswirkun-

gen der Corona-Pandemie auf Kinder, Jugendliche und Erwachsene wird ab-

gelehnt. 
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I. Grund (Anlass) der Behandlung 

Mit Schreiben vom 29.09.2020 beantragte die Kreistagsfraktion von Bündnis 

90/Die Grünen die Untersuchung der Auswirkungen der Corona-Pandemie im 

Rahmen einer groß angelegten Evaluierung unter Beteiligung von Lehrkräften, 

Kindern, Jugendlichen, Eltern, psychologischen Fachkräften und Eltern. Die 

geschätzten Kosten einer solchen Untersuchung würden sich auf ca. € 

50.000,-- belaufen. 

 

Die Verwaltung begrüßt es sehr, dass die Fraktion dieses wichtige Thema mit 

ihrem Antrag in die öffentliche Diskussion bringt. Aufgrund der bereits erfolg-

ten Bemühungen im Rahmen der Jugendhilfeplanung und den bereits beste-

henden Untersuchungen auf Bundesebene, sieht das Amt für Kinder, Jugend 

und Familie jedoch keine Notwendigkeit, die bereits existierenden Erkenntnis-

se noch mit einer kostenintensiven lokalen Evaluierung zu untermauern.     

 

 

 
 

II. Sach- und Rechtslage 

Rechtliche Würdigung 

Nach § 80 SGB VIII haben die Träger der öffentlichen Jugendhilfe im Rahmen 

ihrer Planungsverantwortung 

 1. den Bestand an Einrichtungen und Diensten festzustellen, 

 2. den Bedarf unter Berücksichtigung der Wünsche, Bedürfnisse und Inte-
ressen der jungen Menschen und der Personensorgeberechtigten für 
einen mittelfristigen Zeitraum zu ermitteln und 

 3. die zur Befriedigung des Bedarfs notwendigen Vorhaben rechtzeitig und 
ausreichend zu planen. 

Die von Bündnis 90/Die Grünen angeregte Evaluierung der Auswirkungen der 

Corona-Pandemie wäre in dieser Hinsicht als Pflichtaufgabe im Rahmen der 

Jugendhilfeplanung einzuordnen. Auf welche Art die Planung erfolgen soll, 

wird im Gesetz jedoch nicht genauer definiert, so dass man aus dem SGB VIII 

keine Verpflichtung zur Durchführung einer bestimmten Untersuchungsmetho-
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de ableiten kann.   

 

Sachlage 

Die Auswirkungen auf Kinder, Jugendliche und Eltern beschäftigt die Jugend-

hilfeplanung im Grunde seit Ausbruch der Pandemie. Quelle unserer Erkennt-

nisse sind neben den kontinuierlichen Kontakten mit Familien und Fachleuten 

auf den verschiedensten Ebenen (ASD, Familienförderung, Jugendarbeit, Ju-

gendsozialarbeit an Schulen, Integration, …) die Aktivitäten der Bildungsregi-

on, wie auch eigene, lokale Umfragen der JaS-Fachkräfte und der Mobilen Ju-

gendsozialarbeiter*innen. 

 

Des Weiteren existieren mittlerweile verschiedene Untersuchungen auf Bun-

desebene, die die Erfahrungen aus der Praxis auf lokaler Ebene ergänzen o-

der bestätigen.      

 

Eine groß angelegte Evaluierung würde unserer Ansicht nach wenig Neues 

ergeben, dabei aber gleichzeitig erhebliche finanzielle und personelle Res-

sourcen beanspruchen. Im Ergebnis sieht die Verwaltung in der Kos-

ten/Nutzen-Analyse keine Verhältnismäßigkeit und regt demzufolge die Ableh-

nung des Antrags an.    

 

 

 
 

III. Zuständigkeit/Vorbehandlung in Ausschüssen 

Der Jugendhilfeausschuss ist bei einem solchen Antrag als Fachausschuss zu 

einer Entscheidung befugt, ohne dass Kreisausschuss oder Kreistag involviert 

werden müssen.  
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Finanzielle Auswirkungen? Nein 
 

1  2  3     
 

Gesamtkosten 
der Maßnahmen 
(Beschaffungs-/ 
Herstellungskosten) 

€ 

 

 
 
Jährliche 
Folgekosten/-
lasten 
€ keine 

 
 

Projektbezo-
gene 
Einnahmen 
(Förderung, Zu-
schüsse) € 

 

 

  

   
 

 Im Verwaltungshaushalt  Im Vermögenshaushalt  
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